
Geschwindigkeit
 Halten mgl auf übersehbarer Strecke

kein Ausweichen mgl: halbe Strecke
 innerorts: 50 km/h
 außerorts: grds 100 km/h
* LKW   3,5­7,5t,   PKW   +   Anhänger,

LKW ­3,5t  + Anhänger,  Busse:  80
km/h
* >7,5t,   LKW   >3,5t   +   Anhänger,

Busse mit Stehgästen: 60 km/h
* Autobahnen,   andere   Straßen   mit

Fahrbahnen   für   eine   Richtung,   die
durch   Mittelstreifen   oder   sonstige
bauliche   Einrichtungen   getrennt
sind,  Straßen,  die  min.   zwei  durch
Fahrstreifenbegrenzung   oder
Leitlinien markierte Fahrstreifen für
jede Richtung haben: 130 RichtG

 weniger als 50m Sicht: 50 km/h
 Schneeketten: 50 km/h

Parken
Wer   sein   Fahrzeug   verläßt   oder   länger
als drei Minuten hält, der parkt. 
Parken unzulässig (12 III StVO):
 Kreuzungen und Einmündungen  ±  5m

von SchnittPkten der Fahrbahnkanten
 Verhinderung   der   Benutzung

gekennzeichneter Parkflächen
 vor   Grundstücksein­   und   ­ausfahrten,

auf schmalen Fahrbahnen auch ggü
 Haltestellenschilder ± 15m
 Andreaskreuze ± 5 / 50m
 Schachtdeckel uä auf Gehwegen
 Vorfahrtstraße außerhalb geschlossener

Ortschaften
 Fahrstreifenbegrenzung < 3m
 Grenzmarkierung für Parkverbote
 verkehrsberuhigter Bereich
 vor Bordsteinabsenkungen


